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Gemeinde Schleifreisen
Bürgermeisterin Frau Wulf .....................................036601 83607
Fax:  .....................................................................036601 938418
Sprechzeiten:
Donnerstag  ......................................................17:00 - 19:00 Uhr

Gemeinde St. Gangloff
Bürgermeister Herr Wiedenhöft .............................036606 84282
Havarie-Dienst-Nummer für Störungen
der Wasserversorgung- und
Abwasserbeseitigung
der Gemeinde St. Gangloff ..................................036606 634940
Sprechzeiten:
Dienstag ...........................................................18:00 - 20:00 Uhr
Donnerstag .......................................................16:00 - 17:00 Uhr

Gemeinde Reichenbach
Bürgermeister Herr Steingrüber ..........................036601 901146
Fax: ......................................................................036601 901148
Sprechzeiten:
Montag ..............................................................16:30 - 18:30 Uhr

Gemeinde Mörsdorf
Bürgermeister Herr Oelsner ..................................036428 61675
Fax: ......................................................................036428 549647
Sprechzeiten:
Donnerstag .......................................................16:00 - 18:00 Uhr

Hermsdorfer Polizeistation .................................036601 41418

ZWA Thüringer Holzland
Bereitschaft ............................................................036601 57849

Rettungsleitstelle Jena - Kassenärztlicher Dienst
Apothekendienst usw. .........................................03641 597632
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Telefonnummern
Der Verwaltungsgemeinschaft „Hermsdorf“  
im Stadthaus

Rufnummern der Verwaltungsgemeinschaft

Gemeinschaftsvorsitzende Frau Möbius.............. 036601 577-10
Sekretariat ........................................................... 036601 577-11
Fax ....................................................................... 036601 577-50
Hauptabteilung
Leitung  ................................................................ 036601 577-15
EDV/ Öffentlichkeitsarbeit .................................... 036601 577-13
Lohn/Gehalt/Personal ..................................... 036601 577-16/17
Kindergartenangelegenheiten/Soziales ............... 036601 577-18
Liegenschaften .................................................... 036601 577-36
Einwohnermeldeamt ....................................... 036601 577-48/49
Standesamt .................................................... 036601 577-59/38
Finanzen
Leitung ................................................................. 036601 577-20
Haushalt ......................................................... 036601 577-21/24
Gewerbe-/ Vergnügungssteuer ............................ 036601 577-22
Grund-/ Hundesteuer ........................................... 036601 577-23
Anlagenbuchhaltung ............................................ 036601 577-26
Kasse ......................................................... 036601 577-27/28/29
Kasse/ Vollstreckung ........................................... 036601 577-25
Gewerbeamt ........................................................ 036601 577-42
Objektverwaltung/Gebäudemanagement ............ 036601 577-12
Bauabteilung
Leitung ................................................................. 036601 577-30
Hochbau .............................................................. 036601 577-32
Tiefbau ................................................................. 036601 577-33
Fördermittel ......................................................... 036601 577-35
Ordnungsamt
Leitung ................................................................. 036601 577-40
Ordnungsamt .................................................. 036601 577-41/43
Fundbüro ............................................................. 036601 577-44

Internetadresse der VG Hermsdorf
www.vg-hermsdorf.de

Email: info@vg-hermsdorf.de

Öffnungszeiten

Der Verwaltungsgemeinschaft Hermsdorf und der Stadt 
Hermsdorf
Montag 09:00 - 12:00 Uhr
Dienstag 09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 15:30 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 17:30 Uhr
Freitag 09:00 - 12:00 Uhr

Jeden letzten Samstag im Monat hat das Einwohnermeldeamt 
10:00 bis 12:00 Uhr geöffnet.

Schiedsstelle der VG,
Sitz im Rathaus Hermsdorf  ................................ 036601 577-82
Herr Hädrich
Öffnungszeiten:
Jeden 2. und 4. Donnerstag im Monat von 16:00 bis 17:00 Uhr
In dringenden Fällen besteht Erreichbarkeit unter Tel.: 036428 - 
60174

Mitgliedsgemeinden der Verwaltungsgemeinschaft

Stadt Hermsdorf und ihre Einrichtungen
Bürgermeister der Stadt Hermsdorf
Herr Hofmann ...................................................... 036601 577-80
Büro des Bürgermeisters ..................................... 036601 577-81
Fax ....................................................................... 036601 577-89
Archiv ................................................................... 036601 577-73
Kultur ................................................................... 036601 577-70
Bibliothek ............................................................. 036601 577-75
Bauhofleiter ......................................................... 036601 577-85
Bauhof ............................................................ 036601 577-86/87
Freibad.................................................................036601 8 30 10
Sporthalle ............................................................036601 8 27 41
Kindertagesstätte „Pfiffikus“  ...............................036601 8 26 29
Kindertagesstätte „Holzlandknirpse“  ................036601 9359010
Kindertagesstätte „Max und Moritz“  ...................036601 8 23 36
Feuerwehr Hermsdorf  ............................................036601 79 00
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(3) Die Verwaltungsgemeinschaft führt die Aufgaben nach Ab-
satz 1 als Behörde der jeweiligen Mitgliedsgemeinde nach deren 
Weisung aus.

§ 5
Organe der Verwaltungsgemeinschaft

Organe der Verwaltungsgemeinschaft sind die Gemeinschaftsver-
sammlung und die Gemeinschaftsvorsitzende.

§ 6
Gemeinschaftsversammlung

(1) Die Gemeinschaftsversammlung besteht neben der Gemein-
schaftsvorsitzenden aus den Vertretern der Mitgliedsgemeinden. 
Vertreter sind die Bürgermeister kraft Amtes und je ein Gemeinde-
ratsmitglied; für jedes volle Tausend ihrer Einwohner entsenden die 
Mitgliedsgemeinden ein weiteres Gemeinderatsmitglied. Die Bürger-
meister und die berufenen Vertreter der Mitgliedsgemeinden werden 
im Verhinderungsfall durch ihre Stellvertreter vertreten.
(2) Jeder Vertreter der Mitgliedsgemeinden hat eine Stimme. Die 
Vertreter sind an die Weisungen der Mitgliedsgemeinden gebun-
den; dies gilt nicht für Wahlen.

§ 7
Aufgaben der Gemeinschaftsversammlung

(1) Die Gemeinschaftsversammlung wählt eine hauptamtlich tätige 
Gemeinschaftsvorsitzende auf die Dauer von 6 Jahren und aus 
ihrer Mitte einen ehrenamtlich tätigen Stellvertreter auf die Dau-
er seines gemeindlichen Amtes. Die Gemeinschaftsversammlung 
kann durch Beschluss bestimmen, dass ein zweiter Stellvertreter 
gewählt wird. Satz 1 Halbsatz 2 gilt entsprechend.
(2) Die Gemeinschaftsversammlung kann abweichend von Abs. 1 
mit einer Mehrheit von zwei Dritteln ihrer Mitglieder beschließen, 
dass der hauptamtliche Bürgermeister der Stadt Hermsdorf kraft 
Amtes ehrenamtlicher Gemeinschaftsvorsitzender ist. Die Amts-
zeit des ehrenamtlichen Gemeinschaftsvorsitzenden endet mit Ab-
lauf der Amtszeit des hauptamtlichen Bürgermeisters oder bei vor-
zeitiger Beendigung des Beamtenverhältnisses als hauptamtlicher 
Bürgermeister. Die Kosten für den hauptamtlichen Bürgermeister 
trägt die Stadt Hermsdorf.
(3) Die Gemeinschaftsversammlung entscheidet über alle Selbst-
verwaltungsangelegenheiten der Verwaltungsgemeinschaft, so-
weit nicht kraft Gesetzes oder aufgrund dieser Hauptsatzung et-
was anderes bestimmt wird.
(4) Die Mitgliedsgemeinden sind verpflichtet, die Verwaltungsge-
meinschaft bei der Durchführung ihrer Aufgaben zu unterstützen.

§ 8
Aufgaben und Rechtsstellung der Gemeinschaftsvorsitzenden

(1) Die Gemeinschaftsvorsitzende vertritt die Verwaltungsgemein-
schaft nach außen, erledigt in eigener Zuständigkeit die Aufgaben, 
die der Verwaltungsgemeinschaft durch Vorschriften übertragen 
werden sowie die Aufgaben der Verwaltungsgemeinschaft nach § 
3 und § 4 dieser Hauptsatzung.
(2) Die Gemeinschaftsvorsitzende führt den Vorsitz in der Gemein-
schaftsversammlung und vollzieht deren Beschlüsse. In dringen-
den Fällen, die keinen Aufschub dulden, kann sie die notwendigen 
Entscheidungen anstelle der Gemeinschaftsversammlung treffen. 
Die Gründe für die Entscheidung und die Art der Erledigung sind 
der Gemeinschaftsversammlung unverzüglich mitzuteilen.
(3) Der Gemeinschaftsvorsitzenden obliegt die Zuständigkeit in 
Personalangelegenheiten der Verwaltungsgemeinschaft. § 29 
Abs. 3 ThürKO gilt entsprechend.
(4) Die Gemeinschaftsversammlung überträgt der Gemein-
schaftsvorsitzenden neben den gesetzlich zugewiesenen Aufga-
ben die folgenden weiteren Angelegenheiten zur selbständigen 
Erledigung:
1. die Bewirtschaftung der Mittel im Rahmen der haushaltsrechtlichen 

Ermächtigung einschließlich der Auftragsvergabe für Lieferungen 
und Leistungen bis zu einem Betrag von 25.000 € im Einzelfall,

2. die Bildung von Haushaltsresten,
3. die Stundung von Forderungen im Einzelfall bis zu 5.100 € auf 

die Dauer von bis zu 12 Monate,
4. Abschluss von Verträgen über Geldanlagen mit einer Laufzeit 

von bis zu 12 Monaten,
5. die Aufnahme von Investitions- und Kassenkrediten im Rahmen 

der durch die Haushaltssatzung festgelegten Kreditermächti-
gung bzw. Höchstbetrages - das gilt auch für Umschuldungen, 
die Gemeinschaftsversammlung ist nach Vertragsabschluss zu 
informieren.

(5) § 44 der ThürKO ist entsprechend anzuwenden.

Amtliche Bekanntmachungen der  
Verwaltungsgemeinschaft „Hermsdorf“

Bekanntmachung
Die Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft 
Hermsdorf hat in seiner Sitzung am 17.09.2019 mit Beschluss 
Nr. BVVG06/007/2019 die Hauptsatzung der VG Hermsdorf be-
schlossen.
Die Hauptsatzung der Verwaltungsgemeinschaft Hermsdorf wur-
de dem Landratsamt des Saale-Holzland-Kreises als zuständige 
Rechtsaufsichtsbehörde zur Prüfung vorgelegt.
Die rechtsaufsichtliche Würdigung liegt mit Schreiben vom 
27.09.2019 (eingegangen am 30.09.2019) vor.
Die Hauptsatzung der Verwaltungsgemeinschaft Hermsdorf wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Hermsdorf, den 26.10.2019
Möbius
Gemeinschaftsvorsitzende  Siegel

Hauptsatzung der  
Verwaltungsgemeinschaft Hermsdorf

Aufgrund der §§ 19 Abs. 1 und 20 Abs. 1 der Thüringer Gemein-
de- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung - Thür-
KO) vom 16. August 1993 (GVBl. S. 501) in der Fassung der 
Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 10. April 2018 (GVBl. S. 74ff) und 
der §§ 16 ff des Gesetzes über die kommunale Gemeinschafts-
arbeit (KGG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Ok-
tober 2001 (GVBl. S. 290), hat die Gemeinschaftsversammlung 
der Verwaltungsgemeinschaft Hermsdorf in der Sitzung am 
17.09.2019 folgende Hauptsatzung beschlossen:

§ 1
Name und Sitz

(1) Die Verwaltungsgemeinschaft führt den Namen: Hermsdorf. 
Sie besteht aus den Mitgliedsgemeinden Stadt Hermsdorf, Ge-
meinde Mörsdorf, Gemeinde Reichenbach, Gemeinde Schleifrei-
sen und Gemeinde St. Gangloff.
(2) Der Sitz der Verwaltungsgemeinschaft Hermsdorf ist in der 
Stadt Hermsdorf.

§ 2
Dienstsiegel

Das Dienstsiegel zeigt das Landessiegel und trägt die Umschrift: 
„Thüringen“ im oberen Halbbogen und „Verwaltungsgemein-
schaft Hermsdorf“ im unteren Halbbogen.

§ 3
Aufgaben der Verwaltungsgemeinschaft im übertragenen 

Wirkungskreis der Mitgliedsgemeinden
Die Verwaltungsgemeinschaft nimmt alle Angelegenheiten des 
übertragenen Wirkungskreises der Mitgliedsgemeinden eigen-
ständig wahr. Die Mitgliedsgemeinden sind über die betreffenden 
Vorgänge im übertragenen Wirkungskreis zu unterrichten.

§ 4
Aufgaben der Verwaltungsgemeinschaft im eigenen Wir-

kungskreis der Mitgliedsgemeinden
(1) Der Verwaltungsgemeinschaft obliegt die verwaltungsmäßige 
Vorbereitung und der verwaltungsmäßige Vollzug der Beschlüs-
se der Mitgliedsgemeinden sowie die Besorgung der laufenden 
Verwaltungsangelegenheiten, die für die Mitgliedsgemeinden 
keine grundsätzliche Bedeutung haben und keine erheblichen 
Verpflichtungen erwarten lassen.
(2) Die Mitgliedsgemeinden können der Verwaltungsgemein-
schaft einzeln oder gemeinsam durch Zweckvereinbarung wei-
tere Aufgaben und Befugnisse des eigenen Wirkungskreises 
übertragen und entziehen.
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des Grundgehaltes der Gemeinschaftsvorsitzenden. Für jeden 
angefangenen Tag der Vertretung wird ein Dreißigstel der nach 
Satz 1 festgesetzten Aufwandsentschädigung gewährt.
(7) Die Höhe der Aufwandsentschädigung für die hauptamtliche 
Gemeinschaftsvorsitzende richtet sich nach der Verordnung über 
die Dienstaufwandsentschädigung der hauptamtlichen kommu-
nalen Wahlbeamten auf Zeit in der jeweils gültigen Fassung. Der 
genaue Betrag wird durch Beschluss der Gemeinschaftsver-
sammlung festgelegt.
(8) Die Aufwandsentschädigung für den Stellvertreter wird auf 
250 €/Monat festgesetzt.
(9) Wird dem Stellvertreter ein Geschäftsbereich übertragen, so 
erhöht sich die in Abs. 8 festgelegte Aufwandsentschädigung um 
100 €/Monat.

§ 14
Finanzierung

(1) Der Finanzbedarf der Verwaltungsgemeinschaft wird anteilig 
auf die Mitgliedsgemeinden im Verhältnis der Einwohnerzahlen 
umgelegt. Die hierbei maßgebliche Einwohnerzahl ist entspre-
chend § 32 Thüringer Finanzausgleichsgesetz festzusetzen. Der 
Kostenersatz für die Wahrnehmung der Aufgaben nach § 4 Abs. 
2 dieser Satzung bleibt der gesonderten Regelung in der Zweck-
vereinbarung vorbehalten.
(2) Die Verwaltungsgemeinschaft erlässt für jedes Haushaltsjahr 
eine Haushaltssatzung. Die Höhe der Umlage nach Abs. 1 ist 
für jedes Rechnungsjahr durch Beschluss der Gemeinschafts-
versammlung in der Haushaltssatzung festzusetzen. Die Ge-
meinschaftsversammlung stellt die Jahresrechnung der Verwal-
tungsgemeinschaft fest und beschließt über die Entlastung der 
Gemeinschaftsvorsitzenden und der Verwaltung.

§ 15
Bedienstete der Verwaltungsgemeinschaft

Die Verwaltungsgemeinschaft stellt das fachlich geeignete Ver-
waltungspersonal an, das erforderlich ist, um den ordnungsge-
mäßen Gang der Geschäfte zu gewährleisten. Auf § 8 Abs. 3 
dieser Hauptsatzung wird verwiesen.

§ 16
Öffentliche Bekanntmachung

(1) Die Satzungen und Beschlüsse der Verwaltungsgemein-
schaft Hermsdorf werden im amtlichen Verkündigungsblatt der 
Verwaltungsgemeinschaft Hermsdorf - „Amtsblatt der Verwal-
tungsgemeinschaft Hermsdorf“ - öffentlich bekannt gemacht. 
Sind Karten, Pläne oder Zeichnungen und damit verbundene 
Texte oder Erläuterungen Bestandteile einer Satzung, so kann 
die öffentliche Bekanntmachung dieser Teile auch dadurch erfol-
gen, dass sie öffentlich ausgelegt werden und auf die Auslegung 
bei der öffentlichen Bekanntmachung der übrigen Teile der Sat-
zung in der nach Satz 1 vorgeschriebenen Form hingewiesen 
wird. Die Dauer der Auslegung beträgt vorbehaltlich abweichen-
der gesetzlicher Regelungen zwei Wochen, beginnend mit dem 
Tag nach der Veröffentlichung des Hinweises.
(2) Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzungen der Gemein-
schaftsversammlung (§ 35 Abs. 6 ThürKO) werden durch Ver-
öffentlichung im Schaukasten am Stadthaus bekannt gemacht.
(3) Für sonstige gesetzlich erforderliche (öffentliche, ortsübliche 
oder amtliche) Bekanntmachungen gilt Abs. 1 entsprechend, so-
fern nicht Bundes- oder Landesrecht etwas anderes bestimmt. 
Im Übrigen findet die Thüringer Verordnung über die öffentliche 
Bekanntmachung von Satzungen der Gemeinden, Verwaltungs-
gemeinschaften und Landkreise (Bekanntmachungsverordnung) 
in ihrer jeweiligen Fassung Anwendung.
(4) Ist eine öffentliche Bekanntmachung in der durch Abs. 1 fest-
gelegten Form infolge höherer Gewalt oder sonstiger unabwend-
barer Ereignisse nicht möglich, so erfolgt die Bekanntmachung 
ersatzweise durch Aushang an der Bekanntmachungstafel am 
Stadthaus. Ist der Hinderungsgrund entfallen, wird die öffentliche 
Bekanntmachung nach Abs. 1 unverzüglich nachgeholt.

§ 17
Neuaufnahme und Ausscheiden von Gemeinden

(1) Weitere Gemeinden können in die Verwaltungsgemeinschaft 
nur zu Beginn eines Haushaltsjahres aufgenommen werden. Die 
Bedingungen, unter denen eine Gemeinde in die Verwaltungs-
gemeinschaft aufgenommen wird, werden zuvor schriftlich ver-
einbart.

§ 9
Vergabekommission

(1) Für die Auftragsvergabe für Lieferungen und Leistungen ab 
5.100 € im Einzelfall sowie für die Auftragsvergaben, bei denen 
Fördermittel zu berücksichtigen sind, entscheidet die Vergabe-
kommission über den Zuschlag. Bei Auftragsvergaben, die durch 
die Gemeinschaftsversammlung zu beschließen sind, hat die 
Vergabekommission eine Empfehlung abzugeben.
(2) Die Vergabekommission besteht aus der Gemeinschafts-
vorsitzenden und den Bürgermeistern. Bei der Abstimmung hat 
jedes Mitglied eine Stimme. Bei Stimmengleichheit entscheidet 
die Stimme der Gemeinschaftsvorsitzenden. Der/Die zuständige 
Abteilungsleiter/in nimmt an den Sitzungen beratend teil.
(3) Von jeder Sitzung der Vergabekommission ist ein Protokoll 
zu fertigen. Wird nicht einstimmig abgestimmt, ist die Stellung-
nahme des Mitgliedes, das nicht zugestimmt hat in das Protokoll 
aufzunehmen, sofern dies das Mitglied wünscht.
(4) Die Protokolle der Vergabekommission können von den Ver-
tretern eingesehen bzw. angefordert werden.

§ 10
Stellvertreter der Gemeinschaftsvorsitzenden

(1) Der Stellvertreter übt im Verhinderungsfall die gesamten ge-
setzlichen und Vereinbarten Befugnisse der Vorsitzenden der 
Verwaltungsgemeinschaft aus.
(2) Den Stellvertreter kann mit Zustimmung der Gemeinschafts-
versammlung ein Geschäftsbereich übertragen werden.

§ 11
Beschlüsse

(1) Beschlüsse der Gemeinschaftsversammlung werden mit ein-
facher Mehrheit der auf Ja oder Nein lautenden Stimmen gefasst, 
soweit das Gesetz oder diese Hauptsatzung nicht etwas anderes 
vorschreibt. Alternativen bei einer Abstimmung sind unzulässig. 
Stehen mehrere Varianten zur Beschlussfassung, ist zunächst 
über die weitestgehende abzustimmen. Ist eine Reihung gemäß 
Satz 3 nicht möglich, legt die Gemeinschaftsvorsitzende die Rei-
henfolge nach sachgerechten Gesichtspunkten fest. Wurde ein 
Beschluss zu einer Beschlussvariante gefasst und die erforderli-
che Mehrheit erreicht, so ist der Abstimmungsvorgang beendet.
(2) Bei Stimmengleichheit ist ein Antrag abgelehnt.
(3) Beschlüsse werden offen abgestimmt.
(4) Die Verwaltungsgemeinschaftsmitglieder können ihre Vertre-
ter anweisen, wie sie in der Gemeinschaftsversammlung abzu-
stimmen haben. Eine Abstimmung entgegen der Weisung berührt 
die Gültigkeit des Beschlusses der Gemeinschaftsversammlung 
nicht, kann jedoch Schadensersatzansprüche auslösen.
(5) Im Übrigen wird auf die Geschäftsordnung verwiesen.

§ 12
Wahlen

Bei Wahlen wird geheim abgestimmt. Im Übrigen wird auf die 
Geschäftsordnung verwiesen.

§ 13
Entschädigung

(1) Die Vertreter in der Gemeinschaftsversammlung erhalten für 
ihre ehrenamtliche Mitwirkung bei den Beratungen und Entschei-
dungen der Gemeinschaftsversammlung eine Entschädigung 
von 30 € für die Teilnahme an jeder Sitzung. Damit sind auch 
entstehende Fahrtkosten abgegolten.
(2) Vertreter in der Gemeinschaftsversammlung, die Arbeiter 
oder Angestellte sind, haben außerdem Anspruch auf Ersatz 
des nachgewiesenen Verdienstausfalls. Selbständig Tätige erhal-
ten eine Pauschalentschädigung von 10 € je volle Stunde für den 
Verdienstausfall, der erwiesenermaßen durch Zeitversäumnisse 
in ihrer beruflichen Tätigkeit entstanden ist.
(3) Vertreter der Gemeinschaftsversammlung, die nicht erwerbs-
tätig sind, jedoch einen Mehrpersonenhaushalt von mehr als drei 
Personen führen, erhalten eine Pauschalentschädigung von 10 € 
je volle Stunde.
(4) Die Ersatzleistungen gemäß der Abs. 2 und 3 werden nur auf 
Antrag sowie höchstens acht Stunden pro Tag und auch nur bis 
20:00 Uhr gewährt.
(5) Mehr als ein Sitzungsgeld pro Tag wird nicht gezahlt.
(6) Ist die Gemeinschaftsvorsitzende länger als 30 Werktage un-
unterbrochen verhindert, ihre Dienstgeschäfte wahrzunehmen, 
erhält der Stellvertreter für die Vertretung in der darüber hinaus 
gehenden Zeit monatlich eine Aufwandsentschädigung in Höhe 
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Amtliche Bekanntmachungen  
der Stadt Hermsdorf

Bekanntmachung
Der Stadtrat der Stadt Hermsdorf hat in seiner Sitzung am 
09.09.2019 mit Beschluss - Nr. BVSR01/042/2019 die Hauptsat-
zung der Stadt Hermsdorf beschlossen.
Die Hauptsatzung der Stadt Hermsdorf wurde dem Landratsamt 
des Saale-Holzland-Kreises als zuständige Rechtsaufsichtsbe-
hörde zur Prüfung vorgelegt.
Die Würdigung der Hauptsatzung der Stadt Hermsdorf liegt mit 
Schreiben vom 23.09.2019 (eingegangen 25.09.2019) vor.
Die Hauptsatzung der Stadt Hermsdorf wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht.

Hermsdorf, 26.10.2019
Hofmann
Bürgermeister  Siegel

Hauptsatzung der Stadt Hermsdorf
Aufgrund der §§ 19 Abs. 1 und 20 Abs. 1 und 21 Abs. 1 der Thü-
ringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunal-
ordnung - ThürKO) vom 16. August 1993 (GVBl. S. 501) in der 
Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. 
S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10. April 2018 (GVBl. 
S. 74ff.) hat der Stadtrat der Stadt Hermsdorf in der Sitzung am 
09.09.2019 die folgende Hauptsatzung beschlossen:

§ 1
Name

Die Stadt führt den Namen „Hermsdorf“.

§ 2
Stadtwappen, Stadtflagge, Stadtsiegel

(1) Das Stadtwappen zeigt auf silbernem Grund ein silbernes, 
rot bordiertes Stützbogenkreuz, das mit einem roten Fadenkreuz 
belegt ist, dessen Schnittpunkt sich in Schildfußhöhe befindet 
und vorn einen grünen Nadelbaum, hinten einen schwarzen Bä-
ren zeigt.
(2) Die Flagge der Stadt hat die Farben Rot-Weiß und zeigt das 
Wappen.
(3) Das Dienstsiegel trägt die Umschrift: im oberen Halbbogen 
„Thüringen“, im unteren Halbbogen „Stadt Hermsdorf“, in der 
Mitte das Wappen der Stadt Hermsdorf.
(4) Weitere Dienstsiegel regelt die Siegelordnung.

§ 3
Bürgerbegehren, Bürgerentscheid

(1) Die Bürger haben das Recht über Angelegenheiten des eige-
nen Wirkungskreises der Stadt die Durchführung eines Bürge-
rentscheids beantragen (Bürgerbegehren). Nach Zustandekom-
men des Bürgerbegehrens wird die Angelegenheit den Bürgern 
zur Entscheidung vorgelegt, sofern der Stadtrat sich das Anlie-
gen nicht zu Eigen macht.
(2) Unter bestimmten Voraussetzungen kann der Stadtrat den 
Bürgern eine Angelegenheit des eigenen Wirkungskreises der 
Stadt zur Entscheidung vorlegen (Ratsreferendum).
(3) Absatz 1 und 2 gelten für Bürgerentscheide in Ortsteilen ei-
ner Gemeinde und in Ortschaften einer Landgemeinde entspre-
chend.
(4) Der erfolgreiche Bürgerentscheid hat die Wirkung eines Stadt-
ratsbeschlusses der Gemeinde. In dem Ortsteil einer Gemeinde 
oder der Ortschaft einer Landgemeinde hat der erfolgreiche Bür-
gerentscheid die Wirkung eines Beschlusses des Ortsteilrates 
oder des Ortschaftsrates.
(5) Das Nähere zur Durchführung von Bürgerbegehren, Bür-
gerentscheid, Ratsbegehren und Ratsreferendum regelt das 
Thüringer Gesetz über das Verfahren bei Einwohnerantrag, Bür-
gerbegehren und Bürgerentscheid (ThürEBBG) in der jeweils 
geltenden Fassung.

➤➤➤ Lesen Sie hierzu weiter auf der nächsten Seite ➤➤➤

(2) Eine Mitgliedsgemeinde kann aus der Verwaltungsgemein-
schaft frühestens nach zwei Jahren seit der Gründung zum Ende 
eines Haushaltsjahres austreten. Die ausscheidende Gemeinde 
hat keinen Anspruch auf Ausschüttung eines Anteils am allge-
meinen Verwaltungsvermögen. Durch die ausscheidende Ge-
meinde ist der Verwaltungsgemeinschaft solange eine Zahlung 
entsprechend dem Einwohnerzahlenverhältnis zum Tage des 
Austritts an den Personalkosten zu zahlen, bis der durch den 
Austritt entstehende Personalüberhang abgebaut ist.
(3) Die Gemeinschaftsversammlung kann im Einzelfall Ausnah-
men zu den Abs. 1 und 2 mit der Mehrheit ihrer Mitglieder be-
schließen, sofern die Gemeinderäte der Mitgliedsgemeinden der 
Ausnahme zuvor zugestimmt haben.
(4) § 46 Abs. 3 bis 5 ThürKO findet Anwendung.

§ 18
Auflösung der Verwaltungsgemeinschaft

(1) Die Auflösung der Verwaltungsgemeinschaft erfolgt entspre-
chend der Vorschriften des § 46 Abs. 1 ThürKO.
(2) Im Falle der Auflösung fällt das verwertbare Vermögen den 
Mitgliedsgemeinden zu, die es eingebracht haben. Das von der 
Verwaltungsgemeinschaft erworbene Vermögen fällt im Verhält-
nis der Einwohnerzahlen den Mitgliedsgemeinden zu. Die Über-
nahme des Personals ist vor der Beschlussfassung in den Ge-
meinderäten der Mitgliedsgemeinden zu regeln.
(3) Für die Verpflichtungen der Verwaltungsgemeinschaft, die nur 
gemeinschaftlich erfüllt werden können und die über die Auflö-
sung hinaus wirken, bleiben die Mitgliedsgemeinden Gesamt-
schuldner.

§ 19
Teilnahmepflicht

(1) Die Vertreter in der Gemeinschaftsversammlung bzw. die 
geladenen Stellvertreter sind verpflichtet, an den Sitzungen der 
Gemeinschaftsversammlung teilzunehmen und die ihnen zuge-
wiesenen Geschäfte zu übernehmen.
(2) Gegen Vertreter und geladene Stellvertreter, die sich dieser 
Verpflichtung ohne Entschuldigung entziehen, kann die Gemein-
schaftsversammlung ein Ordnungsgeld bis zu 500 € im Einzelfall 
verhängen.

§ 20
Schlichtungsstelle

Bei Streitigkeiten zwischen den Mitgliedsgemeinden und der 
Verwaltungsgemeinschaft sowie zwischen den Mitgliedsgemein-
den untereinander über Rechte und Pflichten aus dem Gemein-
schaftsverhältnis soll die Kommunalaufsicht des Saale-Holzland-
Kreises als Schlichtungsstelle eingeschaltet werden.

§ 21
Haushaltswirtschaft

Die Haushaltswirtschaft wird nach den Grundsätzen der Verwal-
tungsbuchführung geführt.

§ 22
Sprachform

Die in dieser Hauptsatzung verwendeten personenbezogenen 
Bezeichnungen gelten für Frauen in der weiblichen, für Männer 
in der männlichen Sprachform.

§ 23
Inkrafttreten

Die Hauptsatzung tritt nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung 
in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung vom 20.01.2015 außer Kraft.

Hermsdorf, den 26.10.2019
Möbius
Gemeinschaftsvorsitzende Siegel

Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften, die die Ausfertigung und diese Bekanntmachung be-
treffen, können gegenüber der Verwaltungsgemeinschaft Herms-
dorf unter der Angabe der Gründe geltend gemacht werden.
Werden solche Verstöße nicht innerhalb einer Frist von einem 
Jahr nach dieser Bekanntmachung geltend gemacht, so sind die-
se Verstöße unbeachtlich.
Diese Belehrung gilt für die oben aufgeführte Satzung.
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8. die Aufnahme von Investitions- und Kassenkrediten im 
Rahmen der durch die Haushaltssatzung festgelegten Kre-
ditermächtigung bzw. Höchstbetrages - das gilt auch für 
Umschuldungen, der Stadtrat ist nach Vertragsabschluss zu 
informieren.

§ 7
Beigeordnete

(1) Der Stadtrat wählt aus seiner Mitte 2 ehrenamtliche Beige-
ordnete.
(2) Der Bürgermeister wird im Fall seiner Verhinderung durch 
den Ersten Beigeordneten und, wenn auch dieser verhindert ist, 
durch den Zweiten Beigeordneten vertreten.
(3) Den Beigeordneten kann mit Zustimmung des Stadtrates je 
ein Geschäftsbereich übertragen werden.

§ 8
Ausschüsse

(1) Der Stadtrat bildet zur Erfüllung seiner Aufgaben einen Haupt-
ausschuss und weitere Ausschüsse, welche die Beschlüsse des 
Stadtrates vorbereiten (beratende Ausschüsse) oder aber einzel-
ne Angelegenheiten abschließend entscheiden (beschließende 
Ausschüsse) und bestimmt deren Bildung, Zusammensetzung 
und Aufgaben. Nähere Regelungen trifft die Geschäftsordnung.
(2) Sonderausschüsse (zeitweilige Ausschüsse) können mit ein-
facher Mehrheit der Mitglieder des Stadtrates beschlossen wer-
den. Die Aufgaben eines solchen Ausschusses werden analog 
Satz 1 beschlossen.
(3) Bei der Zusammensetzung der Ausschüsse hat der Stadtrat 
dem Stärkeverhältnis der in ihm vertretenen Parteien und Wäh-
lergruppen Rechung zu tragen, soweit Fraktionen bestehen, sind 
diese der Berechung zugrunde zu legen. Übersteigt die Zahl 
der Ausschusssitze die Zahl der Stadtratsmitglieder, so kann 
jedes Stadtratsmitglied, dass im Übrigen keinen Ausschuss-
sitz besetzt, verlangen, in einem Ausschuss mit Rede- und An-
tragsrecht mitzuwirken. Der Stadtrat entscheidet mit einfacher 
Stimmenmehrheit durch Beschluss, welchem Ausschuss dieses 
Stadtratsmitglied zugewiesen wird.
(4) Die Besetzung von Ausschüssen und sonstigen Gremien 
erfolgt nach dem mathematischen Verhältnisverfahren Hare-
Niemeyer.
(5) Bildung, Zusammensetzung und Aufgaben der Ausschüsse 
regelt im Übrigen die Geschäftsordnung für den Stadtrat.

§ 9
Ehrenbezeichnungen

(1) Personen, die sich in besonderem Maße um die Stadt und 
das Wohl ihrer Einwohner verdient gemacht haben, können zu 
Ehrenbürgern ernannt werden.
(2) Personen, die als Mitglied des Stadtrates, Ehrenbeamte oder 
hauptamtliche Wahlbeamte insgesamt mindestens 20 Jahre ihr 
Mandat oder Amt ausgeübt haben, können folgende Ehrenbe-
zeichnung erhalten:
Bürgermeister - Ehrenbürgermeister; Beigeordneter - Ehrenbei-
geordneter;
Stadtratsvorsitzender - Ehrenstadtratsvorsitzender; Stadtrat - 
Ehrenstadtratsmitglied.
Sonstige Ehrenbeamte - eine die ausgeübte ehrenamtliche Tätig-
keit kennzeichnende Amtsbezeichnung mit dem Zusatz „Ehren-„.
Die Ehrenbezeichnung soll sich nach der zuletzt oder überwie-
gend ausgeübten Funktion richten.
(3) Personen, die durch besondere Leistungen oder in sonstiger 
vorteilhafter Weise zur Mehrung des Ansehens der Stadt beige-
tragen haben, können besonders geehrt werden. Der Stadtrat 
kann dazu spezielle Richtlinien beschließen.
(4) Die Verleihung des Ehrenbürgerrechts und der Ehrenbezeich-
nung soll in feierlicher Form in einer Sitzung des Stadtrates oder 
in sonst dem Anlass angemessener Weise unter Aushändigung 
einer Urkunde vorgenommen werden.
(5) Die Stadt kann das Ehrenbürgerrecht und die Ehrenbezeich-
nung wegen unwürdigen Verhaltens widerrufen.

§ 10
Entschädigungen

(1) Die Stadtratsmitglieder erhalten für ihre ehrenamtliche Mit-
wirkung bei den Beratungen und Entscheidungen des Stadtrates 
und seiner Ausschüsse als Entschädigung einen monatlichen 
Sockelbetrag von 60,00 € und ein Sitzungsgeld von 16,00 € für 

§ 4
Einwohnerversammlung

(1) Der Bürgermeister beruft mindestens einmal jährlich eine 
Einwohnerversammlung ein, um die Einwohner über wichtige 
städtische Angelegenheiten, insbesondere über Planungen und 
Vorhaben der Stadt, die ihre strukturelle Entwicklung unmittel-
bar und nachhaltig beeinflussen oder über Angelegenheiten, die 
mit erheblichen Auswirkungen für eine Vielzahl von Einwohnern 
verbunden sind, zu unterrichten und diese mit ihnen zu erörtern. 
Der Bürgermeister lädt spätestens eine Woche vor der Einwoh-
nerversammlung unter Angabe von Ort, Zeit und Tagesordnung 
in ortsüblicher Weise öffentlich zur Einwohnerversammlung ein.
(2) Dem Bürgermeister obliegt die Leitung der Einwohnerver-
sammlung. Er hat im Rahmen der Erörterung den Einwohnern 
in ausreichendem Umfang Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 
Soweit dies erforderlich ist, kann der Bürgermeister zum Zweck 
der umfassenden Unterrichtung Mitarbeiter der Verwaltung und 
Sachverständige hinzuziehen.
(3) Die Einwohner können Anfragen in wichtigen städtischen An-
gelegenheiten bis spätestens zwei Arbeitstage vor der Einwoh-
nerversammlung bei der Stadt einreichen. Die Anfragen sollen 
vom Bürgermeister in der Einwohnerversammlung beantwortet 
werden. Nach dem Bericht des Bürgermeisters sind in gleicher 
Sitzung ebenfalls Fragen zulässig. Diese können nur dann in der 
Sitzung beantwortet werden, wenn der Bürgermeister bzw. ein 
Mitarbeiter der Verwaltung sich hierzu in der Lage sieht. Andern-
falls werden die Fragen in schriftlicher Form in der Regel inner-
halb von 4 Wochen beantwortet.

§ 5
Vorsitz im Stadtrat

Den Vorsitz im Stadtrat führt ein vom Stadtrat gewähltes Mitglied. 
Der Stadtrat wählt einen Stellvertreter für den Stadtratsvorsitzen-
den. (§ 23 Abs. 1 S. 3 ThürKO).

§ 6
Bürgermeister

(1) Der Bürgermeister wird unmittelbar von den Bürgern der 
Stadt gewählt und ist hauptamtlich tätig.
(2) Der hauptamtliche Bürgermeister kann gleichzeitig ehren-
amtlicher Vorsitzender der Verwaltungsgemeinschaft Hermsdorf 
sein (§ 48 Abs. 4 ThürKO).
(3) Der Stadtrat überträgt dem Bürgermeister neben den in § 29 
ThürKO aufgeführten Aufgaben die folgenden weiteren Angele-
genheiten zur selbständigen Erledigung:

1. die Bewirtschaftung der Mittel nach dem Verwaltungshaus-
halt mit den Einschränkungen dieser Hauptsatzung und der 
Geschäftsordnung,

2. die Bewirtschaftung der Mittel nach dem Vermögenshaushalt 
einschließlich der Vergabe von Arbeiten und Leistungen bis 
zu einem Betrag von 30.000,00 € im Einzelfall,

3. die Bildung von Haushaltsresten,
4. die Stundung von Forderungen im Einzelfall bis zu 10.000,00 

€ auf die Dauer von bis zu 12 Monaten,
5. wenn nicht im Einzelfall die Angelegenheit für die städtebau-

liche Entwicklung der Stadt von grundsätzlicher Bedeutung 
oder von besonderer Wichtigkeit ist, die Erklärung des Ein-
vernehmens der Stadt:
a) gem. § 36 Abs. 1 BauGB zur Zulassung der Bauvorha-

ben von Abwasserbeseitigungsanlagen,
b) die Erteilung des Einvernehmens nach § 36 Abs. 1 

BauGB für unbedeutende Vorhaben, wie z.B. Garagen, 
landwirtschaftliche Anbauten, Silos, Kaminverengun-
gen, Güllegruben u. a.,

c) die Erteilung des Einvernehmens nach § 36 Abs. 1 
BauGB für Bauten, die auf Grund eines genehmigten 
Bebauungsplanes erstellt werden und keine nennens-
werten Abweichungen der Festsetzungen des Bebau-
ungsplanes enthalten,

d) zur Erteilung der Bodenverkehrsgenehmigung nach § 
19 Abs. 1 BauGB für die Fälle der §§ 34 und 35 BauGB,

6. die Bewilligung von Grundschuldeintragungen beim Verkauf 
von stadteigenen Grundstücken mit Angabe einer Siche-
rungsklausel und der Maßgabe, dass der Stadt keine Kosten 
entstehen,

7. Abschluss von Verträgen über Geldanlagen mit einer Lauf-
zeit von bis zu 12 Monaten,
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(2) Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzungen des Stadtrates (§ 
35 Abs. 6 ThürKO) werden durch Veröffentlichung in den Schau-
kästen am Stadthaus, Rathaus, Rodaer Straße, Alte Regensbur-
ger Straße, Lahnsteiner Straße, Eisenberger Straße, Naumbur-
ger Straße sowie in der Waldsiedlung bekannt gemacht.
(3) Für sonstige gesetzlich erforderliche (öffentliche, ortsübliche 
oder amtliche) Bekanntmachungen gilt Abs. 1 entsprechend, so-
fern nicht Bundes- oder Landesrecht etwas anderes bestimmt. 
Im Übrigen findet die Thüringer Verordnung über die öffentliche 
Bekanntmachung von Satzungen der Gemeinden, Verwaltungs-
gemeinschaften und Landkreise (Bekanntmachungsverordnung) 
in ihrer jeweiligen Fassung Anwendung.
(4) Ist eine öffentliche Bekanntmachung in der durch Abs. 1 fest-
gelegten Form infolge höherer Gewalt oder sonstiger unabwend-
barer Ereignisse nicht möglich, so erfolgt die Bekanntmachung 
ersatzweise durch Aushang in den Anschlagtafeln am Rathaus 
und am Stadthaus. Ist der Hinderungsgrund entfallen, wird die öf-
fentliche Bekanntmachung nach Abs. 1 unverzüglich nachgeholt.
(5) Satzungen und Bekanntmachungen sollen auch in den 
Schaukästen der Stadt ausgehangen werden. Diese Aushänge 
stellen jedoch keine öffentliche Bekanntmachung im Sinne der 
Bekanntmachungsverordnung und dieser Hauptsatzung dar.

§ 12
Haushaltswirtschaft

Die Haushaltswirtschaft der Stadt Hermsdorf wird nach den 
Grundsätzen der Verwaltungsbuchführung geführt.

§ 13
Sprachform, Inkrafttreten

(1) Die in dieser Hauptsatzung verwandten personenbezogenen 
Bezeichnungen gelten für Frauen in der weiblichen, für Männer 
in der männlichen Sprachform.
(2) Die Hauptsatzung tritt zum 01. des Monats in Kraft, der auf 
den Monat der öffentlichen Bekanntmachung folgt. Gleichzeitig 
tritt die Hauptsatzung vom 10.06.2014 außer Kraft.

Hermsdorf, den 26.10.2019
Hofmann  - Siegel -
Bürgermeister

Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften, die die Ausfertigung und diese Bekanntmachung be-
treffen, können gegenüber der Stadt Hermsdorf unter der Anga-
be der Gründe schriftlich geltend gemacht werden.
Werden solche Verstöße nicht innerhalb einer Frist von einem 
Jahr nach dieser Bekanntmachung geltend gemacht, so sind die-
se Verstöße unbeachtlich.
Diese Belehrung gilt für die o.g. Satzung.

Amtliche Bekanntmachungen  
der Gemeinde Reichenbach

Bekanntmachung
Der Gemeinderat der Gemeinde Reichenbach hat in seiner Sit-
zung am 19.02.2018 mit Beschluss Nr. BVGR04/005/2018 die 
Satzung der Gemeinde Reichenbach über die Freiwillige Feuer-
wehr beschlossen.
Die o.g. Satzung der Gemeinde Reichenbach wurden dem Land-
ratsamt des Saale- Holzland- Kreises als zuständige Rechts-
aufsichtsbehörde zur Prüfung vorgelegt. Die rechtsaufsichtliche 
Würdigung liegt mit Schreiben vom 26.02.2018 (eingegangen 
am 28.02.2018) vor.
Die Satzung der Gemeinde Reichenbach über die Freiwillige 
Feuerwehr wird hiermit öffentlich bekanntgegeben.

Reichenbach, den 26.10.2019
Steingrüber
Bürgermeister  Siegel

die notwendige und nachgewiesene Teilnahme an den Sitzun-
gen des Stadtrates oder eines Ausschusses, in dem sie Mitglied 
sind. Das Sitzungsgeld wird nur gezahlt, wenn das Mitglied des 
Stadtrates mindestens 50 % der Sitzungszeit anwesend ist. Mehr 
als zwei Sitzungsgelder pro Tag dürfen nicht ausgezahlt werden.
(2) Mitglieder des Stadtrates, die Arbeiter oder Angestellte sind, 
haben außerdem Anspruch auf Ersatz des nachgewiesenen 
Verdienstausfalls. Selbständig Tätige erhalten eine Pauschalent-
schädigung von 9 € je volle Stunde für den Verdienstausfall, der 
erwiesenermaßen durch Zeitversäumnis in ihrer beruflichen Tä-
tigkeit entstanden ist.
Sonstige Mitglieder des Stadtrates, die nicht erwerbstätig sind, 
jedoch einen Mehrpersonenhaushalt von mindestens 3 Perso-
nen führen (§ 13 Abs. 1 S. 4 ThürKO), erhalten eine Pauschalent-
schädigung von 9 € je volle Stunde.
Die Ersatzleistungen nach diesem Absatz werden nur auf Antrag 
sowie für höchstens 8 Stunden pro Arbeitstag (Mo-Fr) und auch 
nur bis 18:00 Uhr gewährt.
(3) Für eine notwendige auswärtige Tätigkeit werden Reisekos-
ten nach dem Thüringer Reisekostengesetz gezahlt.
(4) Für auf Beschluss des Stadtrates ehrenamtlich Tätige, die 
nicht Mitglied des Stadtrates sind (z. B. sachkundige Bürger), 
gelten die Regelungen hinsichtlich des Sitzungsgeldes, des Ver-
dienstausfalls und der Reisekosten (Abs. 1 bis 3) entsprechend. 
Ein Sockelbetrag wird nicht gewährt.
(5) Arbeiten Stadtratsmitglieder in weiteren Gremien, insbeson-
dere in Kommunalen Arbeitsgemeinschaften mit, so ist ihnen 
auf Beschluss des Stadtrates für diese Tätigkeit Sitzungsgeld in 
Höhe von bis zu höchstens 16,00 € zu gewähren, sofern nicht 
andere Aufwandsentschädigungen gezahlt werden. Mit diesem 
Sitzungsgeld sind alle Aufwendungen abgegolten.
(6) Die Höhe der Aufwandsentschädigung für den Bürgermeis-
ter richtet sich nach der Verordnung über die Dienstaufwands-
entschädigung der hauptamtlichen kommunalen Wahlbeamten 
auf Zeit in der jeweils gültigen Fassung. Der genaue Betrag wird 
durch Beschluss des Stadtrates festgelegt.
(7) Für die Wahrnehmung besonderer Funktionen und die hier-
durch entstehenden höheren Belastungen und Aufwendungen 
erhalten eine zusätzliche monatliche Entschädigung:

- der Vorsitzende eines Ausschusses 60,00 €,
- der Vorsitzende einer Fraktion 50,00 €.
(8) Für die Leitung der Stadtratssitzung wird dem Stadtratsvorsit-
zenden, im Falle seiner Verhinderung seinem Stellvertreter, ein 
zusätzliches Sitzungsgeld in Höhe von 20,00 € gezahlt. Dies gilt 
jedoch nur, wenn der Stadtrat von einer Person geleitet wird, die 
keines der in den Absätzen 9 und 10 genannten Ämter inne hat.
(9) Die ehrenamtlichen Kommunalwahlbeamten erhalten die fol-
genden monatlichen Aufwandsentschädigungen:

- der ehrenamtliche Erste Beigeordnete 250,00 €,
- der ehrenamtliche Zweite Beigeordnete 100,00 €.
Wurde einem oder beiden Beigeordneten je ein Geschäftsbe-
reich übertragen, erhöht sich die monatliche Aufwandsentschä-
digung auf 345,00 €.
(10) Ist der Bürgermeister länger als 30 Werktage ununterbro-
chen verhindert seine Dienstgeschäfte wahrzunehmen, erhält 
der Stellvertreter für die Vertretung in der darüber hinaus gehen-
den Zeit monatlich eine Aufwandsentschädigung in Höhe des 
Grundgehaltes des Bürgermeisters. Für jeden angefangenen 
Tag der Vertretung wird ein Dreißigstel der nach Satz 1 festge-
setzten Aufwandsentschädigung gewährt.

§ 11
Öffentliche Bekanntmachung

(1) Die Satzungen und Beschlüsse der Stadt Hermsdorf werden 
im amtlichen Verkündungsblatt der Verwaltungsgemeinschaft 
Hermsdorf - „Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Hermsdorf“ 
- öffentlich bekannt gemacht. Sind Karten, Pläne oder Zeichnun-
gen und damit verbundene Texte oder Erläuterungen Bestandtei-
le einer Satzung, so kann die öffentliche Bekanntmachung dieser 
Teile auch dadurch erfolgen, dass sie öffentlich ausgelegt werden 
und auf die Auslegung bei der öffentlichen Bekanntmachung der 
übrigen Teile der Satzung in der nach Satz 1 vorgeschriebenen 
Form hingewiesen wird. Die Dauer der Auslegung beträgt vorbe-
haltlich abweichender gesetzlicher Regelungen, zwei Wochen, 
beginnend mit dem Tag nach der Veröffentlichung des Hinweises.



Verwaltungsgemeinschaft Hermsdorf - 8 - Nr. 10/2019

· im Dienst erlittene Körper- und Sachschäden,
· Verluste oder Schäden an der persönlichen oder sonstigen 

Ausrüstung.
(4) Soweit Ansprüche für oder gegen die Gemeinde in Frage 
kommen, ist die Anzeige an die Gemeinde weiterzuleiten.

§ 5
Aufnahme in die Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuer-

wehr
(1) Die Einsatzabteilung setzt sich zusammen aus den aktiven 
Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr. In die Einsatzabteilung 
können Personen mit besonderen Fähigkeiten und Kenntnissen 
zur Beratung der Freiwilligen Feuerwehr aufgenommen werden 
(Fachberater).
(2) Als aktive Feuerwehrangehörige können in der Regel nur 
Personen aufgenommen werden, die ihren Wohnsitz in der Ge-
meinde Reichenbach haben (Einwohner) oder regelmäßig für 
Einsätze in der Gemeinde Reichenbach zur Verfügung stehen. 
Sie müssen den Anforderungen des Feuerwehrdienstes geistig 
und körperlich gewachsen sein. Sie müssen das 16. Lebensjahr 
vollendet haben und dürfen in der Regel das 60. Lebensjahr nicht 
überschritten haben. Soweit es zur Erfüllung der Aufgaben der 
Gemeinde nach § 2 erforderlich ist, kann auf Antrag des Feu-
erwehrangehörigen die Ausübung des Feuerwehrdienstes in 
der Einsatzabteilung bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres 
durch den Bürgermeister zugelassen werden, soweit die erfor-
derliche geistige und körperliche Einsatzfähigkeit in diesem Fall 
jährlich durch ärztliches Attest nachgewiesen wird (§ 13 Abs. 1 
ThürBKG).
(3) Führungskräfte der Freiwilligen Feuerwehr müssen Einwoh-
ner der Gemeinde Reichenbach sein.
(4) Die Aufnahme in die Freiwillige Feuerwehr ist schriftlich beim 
Ortsbrandmeister zu beantragen. Minderjährige haben mit dem 
Aufnahmeantrag die schriftliche Zustimmungserklärung ihres ge-
setzlichen Vertreters vorzulegen.
(5) Bei Zweifeln über die geistige und körperliche Tauglichkeit 
kann die Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung verlangt wer-
den.
(6) Auf Vorschlag des Ortsbrandmeisters entscheidet der Bür-
germeister über die Aufnahme und verpflichtet den ehrenamtli-
chen Feuerwehrangehörigen durch Handschlag zur ordnungs-
gemäßen Erfüllung seiner Aufgaben (§ 13 Abs. 3 ThürBKG).
(7) Die Verpflichtung und den Empfang der Feuerwehrsatzung 
bestätigt der Feuerwehrangehörige durch seine Unterschrift.

§ 6
Beendigung der Angehörigkeit zur Einsatzabteilung

(1) Die Zugehörigkeit zur Einsatzabteilung endet mit

a.) der Vollendung des 60. Lebensjahres bzw.
b.) in den Fällen des § 13 Absatz 1 S. 2 ThürBKG spätestens 

mit Vollendung des 65. Lebensjahres,
c.) dem Entfall der Vorrausetzungen nach § 5 Abs. 2 Satz 1,
d.) dem Austritt,
e.) dem Ausschluss,
f.) dem Tod.
(2) Der Austritt muss schriftlich gegenüber dem Ortsbrandmeis-
ter erklärt werden.
(3) Der Bürgermeister kann einen Angehörigen der Einsatzabtei-
lung aus wichtigem Grund nach Anhörung des Ortsbrandmeis-
ters entpflichten (§ 13 Abs. 5 ThürBKG). Wichtige Gründe sind 
insbesondere:

a.) mehrfaches unentschuldigtes Fernbleiben vom Einsatz, von 
der Ausbildung und von angesetzten Übungen (Dienstver-
weigerung),

b.) eingetretene körperliche und/oder geistige Nichteignung, 
Verletzung von Dienstpflichten,

c.) dem Ansehen der Feuerwehr schädigendes Verhalten, gro-
bes unkameradschaftliches Verhalten,

d.) grobe Gefährdung der Disziplin in der Feuerwehr, Nichtbefol-
gen von Weisungen der Vorgesetzten, wiederholter Verstoß 
gegen Unfallverhütungsvorschriften, Trunkenheit im Dienst,

e.) vorsätzliche oder grob fahrlässige Beschädigung von Aus-
rüstungsgegenständen. Die Anstiftung wird genauso wie die 
Tat als solche geahndet.

Satzung der Gemeinde Reichenbach  
über die Freiwillige Feuerwehr

Aufgrund des § 19 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) 
in der Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 
(GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. April 2017 
(GVBl. S. 91), des § 14 Abs. 1 des Thüringer Gesetzes über den 
Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz 
(ThürBKG) vom 07. Januar 1992 (GVBl. S. 23), in der Fassung 
der Neubekanntmachung vom 05. Februar 2008 (GVBl. S. 22), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 10. Juni 2014 (GVBl. S. 159) 
hat der Gemeinderat der Gemeinde Reichenbach in seiner Sit-
zung am 19.02.2018 folgende

Satzung (Feuerwehrsatzung)

beschlossen:

§ 1
Organisation, Bezeichnung

(1) Die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Reichenbach ist als 
öffentliche Feuerwehr (§ 3 Abs. 1 und § 9 Abs. 1 ThürBKG) eine 
rechtlich unselbständige gemeindliche Einrichtung (§ 10 Abs. 3 
ThürBKG). Sie führt die Bezeichnung

„Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Reichenbach“.
(2) Sie ist eine eigenständige Feuerwehr unter der Gesamtlei-
tung des Ortsbrandmeisters.
(3) Zur Gewinnung der notwendigen Anzahl von Feuerwehran-
gehörigen bedient sie sich der Unterstützung des Feuerwehrver-
eins.

§ 2
Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehr

(1) Die Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehr umfassen die vor-
beugenden und abwehrenden Maßnahmen gegen Brandgefah-
ren (Brandschutz) und gegen andere Gefahren (Allgemeine Hil-
fe) im Sinne der §§ 1 und 9 ThürBKG.
(2) Ferner sind bei vorheriger Anzeige von Veranstaltungen, bei 
denen Brandgefahren und andere Gefahren drohen, Sicherheits-
wachen nach § 22 ThürBKG einzurichten. Art und Umfang der 
Brandsicherheitswache bestimmt der Ortsbrandmeister.
(3) Die Freiwillige Feuerwehr kann auch zu anderen Hilfeleistun-
gen, die nicht zu den gesetzlichen Aufgaben der Feuerwehr ge-
hören, eingesetzt werden. Diese dürfen die Aufgaben nach Ab-
satz 1 und 2 nicht beeinträchtigen. Ein Rechtsanspruch hierauf 
besteht nicht.
(4) Die Heranziehung der Feuerwehr zur Bekämpfung von poli-
tischen Unruhen, Arbeitskämpfen, zur Verbrechensbekämpfung 
oder zu anderen nicht feuerwehrspezifischen Aufgaben ist unzu-
lässig. Die Verpflichtung der Feuerwehr zur Amtshilfe innerhalb 
ihrer Aufgaben nach Absatz 1, 2 und 3 wird hiervon nicht berührt.
(5) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben hat die Gemeinde Reichenbach 
die aktiven Feuerwehrangehörigen nach den geltenden Feuer-
wehr-Dienstvorschriften und sonstigen einschlägigen Vorschrif-
ten aus- und fortzubilden.

§ 3
Gliederung der Freiwilligen Feuerwehr

Die Freiwillige Feuerwehr Reichenbach gliedert sich in folgende 
Abteilungen:

1. Einsatzabteilung
2. Alters- und Ehrenabteilung
3. Jugendabteilung

§ 4
Persönliche Ausrüstung, Anzeigepflicht bei Schäden

(1) Den Feuerwehrangehörigen wird Dienst- und Schutzbeklei-
dung gemäß § 4 ThürFwOrgVO kostenlos zur Verfügung gestellt. 
Diese ist pfleglichst zu behandeln und nach dem Ausscheiden 
aus dem Feuerwehrdienst zurückzugeben. Für verloren gegan-
gene oder durch außerdienstlichen Gebrauch beschädigte oder 
unbrauchbar gewordene Teile der Ausrüstung kann die Gemein-
de Reichenbach Ersatz verlangen.
(2) Die Feuerwehrangehörigen werden durch die Gemeinde Rei-
chenbach, gemäß § 14 Abs. 5 ThürBKG, über die gesetzliche 
Unfallversicherung hinaus gegen Dienstunfälle versichert.
(3) Die Feuerwehrangehörigen haben dem Ortsbrandmeister un-
verzüglich anzuzeigen
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a.) durch Austritt, der schriftlich gegenüber dem Ortsbrandmeis-
ter erklärt werden muss,

b.) durch Ausschluss (§ 6 Abs. 3 Satz 1 gilt entsprechend),
c.) dem Tod.

§ 10
Jugendabteilung

(1) Die Jugendabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Reichenbach 
führt den Namen „Jugendfeuerwehr Reichenbach“.
(2) Die Jugendfeuerwehr Reichenbach ist der freiwillige Zusam-
menschluss von Jugendlichen im Alter vom vollendeten 6. Le-
bensjahr bis - in der Regel - zum vollendeten 16. Lebensjahr. Sie 
gestaltet ihr Jugendleben als selbständige Abteilung der Freiwil-
ligen Feuerwehr nach ihrer eigenen Jugendordnung.
(3) Als Bestandteil der Freiwilligen Feuerwehr Reichenbach un-
tersteht die Jugendfeuerwehr der Fachlichen Aufsicht und der 
Betreuung durch den Ortsbrandmeister als Leiter der Freiwilligen 
Feuerwehr, der sich dazu des Jugendfeuerwehrwartes bedient.
(4) Der Jugendfeuerwehrwart und der/die Stellvertreter werden 
auf Vorschlag des Ortsbrandmeister durch den Bürgermeister 
bestellt. Der Jugendfeuerwehrwart und dessen Stellvertreter 
müssen Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr Reichenbach 
sein und nach § 11 (1) ThürBKG die Eignung zum Gruppenfüh-
rer besitzen. Der Bürgermeister kann den Jugendfeuerwehrwart 
und/oder sein Stellvertreter aus wichtigem Grund, insbesondere 
wenn sie den Anforderungen der Funktionen nicht mehr gewach-
sen sind, von ihren Funktionen abberufen.

§ 11
Ortsbrandmeister, stellvertretender Ortsbrandmeister

(1) Der Leiter der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Reichen-
bach ist der Ortsbrandmeister. Um die Erfüllung der Aufgaben 
der FFW der Gemeinde Reichenbach sicherzustellen, erlässt 
der Ortsbrandmeister die erforderlichen Dienst- und Arbeitsan-
weisungen.
(2) Der Ortsbrandmeister wird von den aktiven Angehörigen der 
Freiwilligen Feuerwehr auf die Dauer von fünf Jahren gewählt.
(3) Der Ortsbrandmeister wird zum Ehrenbeamten auf Zeit der 
Gemeinde Reichenbach ernannt. Er ist für die Einsatzbereit-
schaft und Leistungsfähigkeit der FFW verantwortlich und führt 
die ihm durch Gesetz und dieser Satzung übertragenden Aufga-
ben durch.
Er hat insbesondere:

a.) auf die ständige Verbesserung des Ausbildungsstandes der 
Angehörigen der Feuerwehr hinzuwirken,

b.) die Dienst- und Ausbildungspläne entsprechend den Rah-
menbedingungen aufzustellen,

c.) die Tätigkeit der Unterführer, der Gerätewarte zu kontrollie-
ren,

d.) auf eine ordnungsgemäße, den Vorschriften entsprechende 
Ausrüstung der Feuerwehr hinzuwirken, für die Einhaltung 
der Dienstvorschriften und der einschlägigen Unfallverhü-
tungsvorschriften zu sorgen,

e.) bei Einsatz von minderjährigen Feuerwehrangehörigen die 
Einhaltung der Bestimmungen des Jugendarbeitsschutzge-
setzes sicherzustellen,

f.) Beanstandungen die die Leistungsfähigkeit der FFW betref-
fen, dem Bürgermeister zuzuarbeiten,

g.) Sofortige Maßnahmen hinsichtlich der Beanstandungen dem 
Bürgermeister und der Leitstelle mitzuteilen und dabei alle 
ihm möglichen Maßnahmen zu treffen, um Beanstandungen 
zu beseitigen.

Bei der Erfüllung dieser Aufgaben hat ihn der stellvertretende 
Ortsbrandmeister zu unterstützen.
(4) Der Ortsbrandmeister berichtet halbjährlich den Gemeinderä-
ten der Gemeinde Reichenbach über die Arbeit der FFW.
(5) Der Ortsbrandmeister wird im Falle seiner Verhinderung vom 
stellvertretenden Ortsbrandmeister vertreten.
(6) Der stellvertretende Ortsbrandmeister wird von den Angehö-
rigen der Einsatzabteilung auf die Dauer von fünf Jahren gewählt.
(7) Der stellvertretende Ortsbrandmeister wird zum Ehrenbeam-
ten auf Zeit der Gemeinde Reichenbach ernannt.
(8) Die Wahlen finden anlässlich einer Jahreshauptversammlung 
der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Reichenbach statt.
(9) Gewählt werden kann nur, wer der Einsatzabteilung der Frei-
willigen Feuerwehr der Gemeinde Reichenbach angehört, die 
erforderlichen Fachkenntnisse nach § 13 ThürFwOrgVO besitzt, 

(4) Im Falle des Ausscheidens eines Mitgliedes der Freiwilligen 
Feuerwehr sind innerhalb von zwei Wochen Dienstkleidung, Aus-
rüstungsgegenstände und alle sonstigen zu Dienstzwecken zur 
Verfügung gestellten Gegenstände abzugeben. Der Ortsbrand-
meister bestätigt dem ausscheidenden Mitglied den Empfang 
der zurückgegebenen Gegenstände und händigt ihm eine Be-
scheinigung über die Dauer der Mitgliedschaft und den zuletzt 
erreichten Dienstgrad aus.

§ 7
Rechte und Pflichten der Angehörigen der Einsatzabteilung
(1) Die Angehörigen der Einsatzabteilung wählen aus ihrer Mitte 
den Ortsbrandmeister und dessen Stellvertreter.
(2) Die Angehörigen der Einsatzabteilung haben die in § 2 be-
zeichneten Aufgaben nach Anweisung des Ortsbrandmeisters 
oder der sonst zuständigen Vorgesetzten gewissenhaft durchzu-
führen.
(3) Sie haben insbesondere

a.) Die für den Dienst geltenden Vorschriften und Weisungen 
(z.B. Dienstvorschriften, Ausbildungsvorschriften, Unfallver-
hütungsvorschriften, Dienstanweisungen) sowie Anweisun-
gen des Ortsbrandmeisters oder der sonst zuständigen Vor-
gesetzten zu befolgen.

b.) Bei Alarm sofort zu erscheinen und den für den Alarmfall gel-
tenden Anweisungen und Vorschriften Folge zu leisten.

c.) Am Unterricht, an Übungen und sonstigen dienstlichen Ver-
anstaltungen teilzunehmen.

d.) Im Dienst und außerhalb des Dienstes ein vorbildliches Ver-
halten zu zeigen und sich den anderen Angehörigen der 
FFW gegenüber kameradschaftlich zu verhalten.

e.) Über alle Angelegenheiten, deren Geheimhaltung gesetzlich 
vorgeschrieben, gesondert angeordnet oder ihrer Natur nach 
erforderlich sind, Verschwiegenheit zu leisten.

f.) Für die laufende Aus- und Fortbildung der aktiven Angehö-
rigen der FFW ist der Ortsbrandmeister verantwortlich. Er 
kann geeignete Angehörige mit der Durchführung der Aus- 
und Fortbildung beauftragen.

(4) Für Tätigkeiten im Feuerwehrdienst außerhalb des Gemein-
degebietes gilt § 5 Abs. 2 der Thüringer Feuerwehr-Entschädi-
gungsverordnung (ThürFwEntschVO).
(5) Neu aufgenommene Feuerwehrangehörige dürfen vor Ab-
schluss der feuerwehrtechnischen Ausbildung (Grundausbil-
dung) nur im Zusammenwirken mit ausgebildeten und erfah-
renen aktiven Feuerwehrangehörigen und mit ausdrücklicher 
Zustimmung des zuständigen Vorgesetzten eingesetzt werden.
(6) Mitglieder der Einsatzabteilung zwischen dem 16. und dem 
vollendeten 18. Lebensjahr sowie Feuerwehranwärter dürfen nur 
für Aufgaben außerhalb des Gefahrenbereiches eingesetzt wer-
den.
(7) Die Angehörigen der Einsatzabteilung haben für ihre Ausla-
gen und Aufwendungen die im Zusammenhang mit dem Feuer-
wehrdienst stehen, Anspruch auf Auslagenersatz. Näheres wird 
durch eine gesonderte Satzung geregelt.
(8) Der Verdienstausfall ist gemäß den Festlegungen des § 14 
Abs. 2 und 3 des ThürBKG zu erstatten.
(9) Absätze 2 und 3 gelten nicht für die Fachberater im Sinne des 
§ 5 Abs. 1 Satz 2.

§ 8
Ordnungsmaßahmen

Verletzt ein Angehöriger der Einsatzabteilung seine Dienstpflicht, 
so kann der Ortsbrandmeister ihm

a.) eine Ermahnung
b.) einen mündlichen Verweis
aussprechen.
Die Ermahnung wird unter vier Augen ausgesprochen. Vor dem 
Verweis ist dem Betroffenen Gelegenheit zur schriftlichen oder 
mündlichen Stellungnahme zu geben.

§ 9
Alters- und Ehrenabteilung

(1) In die Alters- und Ehrenabteilung wird übernommen, wer 
wegen Erreichens der Altersgrenze gem. § 5 Abs. 2, dauernder 
Dienstunfähigkeit oder aus sonstigen wichtigen persönlichen 
Gründen aus der Einsatzabteilung ausscheidet.
(2) Die Zugehörigkeit zur Alters- und Ehrenabteilung endet



Verwaltungsgemeinschaft Hermsdorf - 10 - Nr. 10/2019

(4) Gewählt wird schriftlich und geheim. Bei den Einzelwahlen 
(Absatz 3 Satz 1) kann, wenn nur ein Bewerber zur Wahl steht 
und die Wahlberechtigten mehrheitlich zustimmen, durch Hand-
zeichen gewählt werden.
(5) Über sämtliche Wahlen ist eine Niederschrift anzufertigen. 
Die Niederschrift über die Wahl des Ortsbrandmeisters und sei-
nes Stellvertreters ist innerhalb einer Woche nach der Wahl dem 
Bürgermeister zur Ernennung zum Ehrenbeamten sowie zur Vor-
lage an den Gemeinderat zu übergeben.
(6) Es besteht die Möglichkeit der Briefwahl. Die Wahlunterlagen 
müssen bis zum Beginn der Wahlveranstaltung verschlossen 
vorliegen.

§ 14
Feuerwehrverein

Die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr können sich zu ei-
nem privatrechtlichen Feuerwehrverein zusammenschließen. 
Näheres regelt die Vereinssatzung.

§ 15
Sprachform, Inkrafttreten

(1) Die in dieser Satzung verwandten personenbezogenen Be-
zeichnungen gelten für Frauen in der weiblichen, für Männer in 
der männlichen Sprachform.
(2) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekannt-
machung in Kraft

Reichenbach, den 26.10.2018
Steingrüber
Bürgermeister

Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften, die die Ausfertigung und diese Bekanntmachung be-
treffen, können gegenüber der Verwaltungsgemeinschaft Herms-
dorf unter der Angabe der Gründe geltend gemacht werden.
Werden solche Verstöße nicht innerhalb einer Frist von einem 
Jahr nach dieser Bekanntmachung geltend gemacht, so sind die-
se Verstöße unbeachtlich.
Diese Belehrung gilt für die oben aufgeführte Satzung.

Bekanntmachung
Der Gemeinderat der Gemeinde Reichenbach hat in seiner Sit-
zung am 09.09.2019 mit Beschluss-Nr. BVGR04/014/2019 die 
Hauptsatzung der Gemeinde Reichenbach beschlossen.
Die Hauptsatzung der Gemeinde Reichenbach wurden dem 
Landratsamt des Saale-Holzland-Kreises als zuständige Rechts-
aufsichtbehörde zur Genehmigung vorgelegt.
Die Würdigung der Hauptsatzung der Gemeinde Reichenbach 
liegt mit Schreiben vom 23.09.2019 (eingegangen 25.09.2019) 
vor. Die Hauptsatzung der Gemeinde Reichenbach wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht.

Reichenbach, 26.10.2019
Steingrüber  Siegel
Bürgermeister

Hauptsatzung der Gemeinde Reichenbach
Aufgrund der §§ 19 Abs. 1 und 20 Abs. 1 der Thüringer Gemein-
de- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung - Thür-
KO) vom 16. August 1993 (GVBl. S. 501) in der Fassung der 
Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 10. April 2018 (GVBl. S. 74ff.) hat 
der Gemeinderat der Gemeinde Reichenbach in der Sitzung am 
09.09.2019 die folgende Hauptsatzung beschlossen:

§ 1
Name

Die Gemeinde führt den Namen „Reichenbach“.

§ 2
Gemeindewappen, Gemeindesiegel

(1) Das Gemeindewappen zeigt den Thüringer Löwen, den Wald 
als Zeichen des Thüringer Holzlandes, drei Kornähren als Zei-
chen der Landwirtschaft sowie ein Porzellangefäß als Zeichen 
des Porzellinerhandwerks.

das 60. Lebensjahr noch nicht vollendet hat und der sich spätes-
tens am vierten Werktag vor der Wahl bis 18.00 Uhr schriftlich 
beim Bürgermeister beworben hat. Die Aufsichtsbehörde kann 
nach § 15 (2) ThürBKG Ausnahmen zulassen.
(10) Die Amtszeit des Ortsbrandmeisters / des stellvertretenden 
Ortsbrandmeisters beginnt am ersten Tag des auf den Wahltag 
folgenden nächsten Monats und endet mit dem Beginn der Amts-
zeit des neu gewählten Ortsbrandmeisters / des neu gewählten 
stellvertretenden Ortsbrandmeisters.
(11) Endet die Tätigkeit des Ortsbrandmeisters oder seines 
stellvertretenden Ortsbrandmeister vor Ablauf der satzungs-
rechtlichen Amtszeit, so wird für den Rest dieser Amtszeit der 
Ortsbrandmeister bzw. der stellvertretende Ortsbrandmeister 
an einem Termin neu gewählt, der innerhalb der nächsten drei 
Monate liegen soll; den Wahltermin bestimmt der Bürgermeis-
ter. Wenn die Tätigkeit des Ortsbrandmeisters bzw. des stellver-
tretenden Ortsbrandmeister erst sechs Monate vor Ablauf der 
satzungsrechtlichen Amtszeit oder später endet, werden keine 
Neuwahlen mehr durchgeführt.
(12) Sollte innerhalb der nach Absatz 10 genannten Frist keine 
Neuwahl möglich sein, bestellt der Bürgermeister einen Orts-
brandmeister.
Das gleiche gilt im Falle des Absatzes 11 Satz 2.
(13) Der Bürgermeister kann den Ortsbrandmeister oder seinen 
Stellvertreter aus wichtigem Grund, insbesondere wenn sie den 
Anforderungen des Amtes nicht mehr gewachsen sind, von der 
Ausübung ihrer Dienstpflichten entbinden. Die beamtenrechtli-
chen Vorschriften gelten entsprechend.
(14) Auf Vorschlag des Ortsbrandmeisters bestellt der Bürger-
meister die Führer und Unterführer der Freiwilligen Feuerwehr 
der Gemeinde Reichenbach (§15 Abs. 3 ThürBKG). Zum Führer 
oder Unterführer darf nur bestellt werden, wer die erforderliche 
Ausbildung gemäß § 13 Abs. 1 und 2 der ThürFwOrgVO erfolg-
reich abgeschlossen hat. Der Bürgermeister kann Führer und 
Unterführer aus wichtigem Grund, insbesondere wenn sie den 
Anforderungen der Funktionen nicht mehr gewachsen sind, von 
ihren Funktionen abberufen.
(15) Der Bürgermeister bestellt die ehrenamtlichen Feuerwehr-
angehörigen, die ständig für besondere Dienstleistungen heran-
gezogen werden (z.B. Maschinist, Gerätewart u.ä).

§ 12
Jahreshauptversammlung

(1) Unter dem Vorsitz des Ortsbrandmeisters findet jährlich eine 
Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr statt.
(2) Die Jahreshauptversammlung wird vom Ortsbrandmeister 
einberufen. Er hat einen Bericht über das abgelaufene Jahr zu 
erstatten.
(3) Eine Jahreshauptversammlung ist innerhalb von zwei Wo-
chen einzuberufen, wenn dies mindestens zwei Drittel der Mit-
glieder der Einsatzabteilung schriftlich unter Angabe von Grün-
den verlangt.
(4) Zeitpunkt, Ort und Tagesordnung jeder Jahreshauptversamm-
lung sind den Feuerwehrangehörigen und dem Bürgermeister 
mindestens eine Woche vorher schriftlich bekanntzugeben.
(5) Stimmberechtigt in der Jahreshauptversammlung sind die 
Angehörigen der Einsatzabteilung. Die Versammlung ist be-
schlussfähig, wenn mindestens ein Drittel der Angehörigen der 
Einsatzabteilung anwesend ist. Bei Beschlussunfähigkeit ist eine 
zweite Versammlung nach Ablauf einer Woche einzuberufen, 
die ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Angehörigen 
der Einsatzabteilung beschlussfähig ist. Beschlüsse der Jahres-
hauptversammlung werden mit einfacher Stimmenmehrheit ge-
fasst. Die Jahreshauptversammlung beschließt auf entsprechen-
den Antrag im Einzelfall darüber, ob eine Abstimmung geheim 
erfolgen soll.

§ 13
Wahl des Ortsbrandmeisters und des stellvertretenden 

Ortsbrandmeisters
(1) Die nach dem ThürBKG und nach dieser Satzung durchzu-
führenden Wahlen werden von einem Wahlleiter geleitet, den die 
jeweilige Versammlung bestimmt.
(2) Die Wahlberechtigten sind vom Zeitpunkt und Ort der Wahl 
mindestens eine Woche vorher schriftlich zu verständigen. Hin-
sichtlich der Beschlussfähigkeit der Versammlung gilt § 12 Abs. 5 
Satz 2 und 3 entsprechend.
(3) Der Ortsbrandmeister und sein Stellvertreter werden einzeln 
nach Stimmenmehrheit gewählt.
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a) gem. § 36 Abs. 1 BauGB zur Zulassung der Bauvorha-
ben von Abwasserbeseitigungsanlagen,

b) die Erteilung des Einvernehmens nach § 36 Abs. 1 
BauGB für unbedeutende Vorhaben, wie z.B. Garagen, 
landwirtschaftliche Anbauten, Silos, Kaminverengun-
gen, Güllegruben u. a.,

c) die Erteilung des Einvernehmens nach § 36 Abs. 1 
BauGB für Bauten, die auf Grund eines genehmigten 
Bebauungsplanes erstellt werden und keine nennens-
werten Abweichungen der Festsetzungen des Bebau-
ungsplanes enthalten,

d) zur Erteilung der Bodenverkehrsgenehmigung nach § 
19 Abs. 1 BauGB für die Fälle der §§ 34 und 35 BauGB,

6. die Bewilligung von Grundschuldeintragungen beim Verkauf 
von gemeindeeigenen Grundstücken mit Angabe einer Si-
cherungsklausel und der Maßgabe, dass der Gemeinde kei-
ne Kosten entstehen,

7. Abschluss von Verträgen über Geldanlagen mit einer Lauf-
zeit von bis zu 12 Monaten - der Gemeinderat ist nach Ver-
tragsabschluss zu informieren,

8. die Aufnahme von Investitions- und Kassenkrediten im Rah-
men der durch die Haushaltssatzung festgelegten Kredi-
termächtigung bzw. Höchstbetrages - das gilt auch für Um-
schuldungen, der Gemeinderat ist nach Vertragsabschluss 
zu informieren.

§ 7
Beigeordnete

(1) Der Gemeinderat wählt einen ehrenamtlichen Beigeordneten.
(2) Der Bürgermeister wird im Fall seiner Verhinderung durch 
den Ersten Beigeordneten vertreten.
(3) Dem Beigeordneten kann mit Zustimmung des Gemeindera-
tes ein Geschäftsbereich übertragen werden.

§ 8
Ehrenbezeichnungen

(1) Personen, die sich in besonderem Maße um die Gemeinde 
und das Wohlbefinden ihrer Einwohner verdient gemacht haben, 
können zu Ehrenbürgern ernannt werden.
(2) Personen, die als Mitglied des Gemeinderates, Ehrenbeamte 
oder hauptamtliche Wahlbeamte insgesamt mindestens 20 Jah-
re ihr Mandat oder Amt ausgeübt haben, können folgende Eh-
renbezeichnung erhalten:
Bürgermeister - Ehrenbürgermeister; Beigeordneter - Ehrenbei-
geordneter;
Gemeinderat - Ehrengemeinderat.
Sonstige Ehrenbeamte - eine die ausgeübte ehrenamtliche Tä-
tigkeit kennzeichnende Amtsbezeichnung mit dem Zusatz „Eh-
ren-„. Die Ehrenbezeichnung soll sich nach der zuletzt oder über-
wiegend ausgeübten Funktion richten.
Werden die 20 Jahre aufgrund von Verkürzungen von Wahlperio-
den nicht erreicht, entscheidet der Gemeinderat über die Verga-
be von Ehrenbezeichnungen.
(3) Personen, die durch besondere Leistungen oder in sonstiger 
vorteilhafter Weise zur Mehrung des Ansehens der Gemeinde 
beigetragen haben, können besonders geehrt werden. Der Ge-
meinderat kann dazu spezielle Richtlinien beschließen.
(4) Die Verleihung des Ehrenbürgerrechts und der Ehrenbezeich-
nung soll in feierlicher Form in einer Sitzung des Gemeinderates 
oder in sonst dem Anlass angemessener Weise unter Aushändi-
gung einer Urkunde vorgenommen werden.
(5) Die Gemeinde kann das Ehrenbürgerrecht und die Ehrenbe-
zeichnung wegen unwürdigen Verhaltens entziehen.

§ 9
Entschädigung

(1) Die Gemeinderatsmitglieder erhalten für ihre ehrenamtliche 
Mitwirkung bei den Beratungen und Entscheidungen des Ge-
meinderates und seiner Ausschüsse als Entschädigung ein Sit-
zungsgeld von 40,00 € für die notwendige und nachgewiesene 
Teilnahme an den Sitzungen des Gemeinderates. Mehr als zwei 
Sitzungsgelder pro Tag dürfen nicht ausgezahlt werden.
(2) Mitglieder des Gemeinderates, die Arbeiter oder Angestellte 
sind, haben außerdem Anspruch auf Ersatz des nachgewiese-
nen Verdienstausfalls. Selbständig Tätige erhalten eine Pauscha-
lentschädigung von 9 € je volle Stunde für den Verdienstausfall, 
der erwiesenermaßen durch Zeitversäumnis in ihrer beruflichen 
Tätigkeit entstanden ist.

(2) Das Dienstsiegel trägt die Umschrift: im oberen Halbbogen, 
„Thüringen“, im unteren Halbbogen „Gemeinde Reichenbach“ 
und in der Mitte das Wappen der Gemeinde Reichenbach.

§ 3
Bürgerbegehren, Bürgerentscheid

(1) Die Bürger können über Angelegenheiten des eigenen Wir-
kungskreises der Gemeinde die Durchführung eines Bürgerent-
scheids beantragen (Bürgerbegehren). Nach Zustandekommen 
des Bürgerbegehrens wird die Angelegenheit den Bürgern zur 
Entscheidung vorgelegt, sofern der Gemeinderat, sich das Anlie-
gen nicht zu Eigen macht.
(2) Unter bestimmten Voraussetzungen kann der Gemeinderat 
den Bürgern eine Angelegenheit des eigenen Wirkungskreises 
der Gemeinde zur Entscheidung vorlegen (Ratsreferendum).
(3) Das Nähere zur Durchführung von Bürgerbegehren, Bür-
gerentscheid, Ratsbegehren und Ratsreferendum regelt das 
Thüringer Gesetz über das Verfahren bei Einwohnerantrag, Bür-
gerbegehren und Bürgerentscheid (ThürEBBG) in der jeweils 
geltenden Fassung.

§ 4
Einwohnerversammlung

(1) Der Bürgermeister beruft mindestens einmal jährlich eine 
Einwohnerversammlung ein, um die Einwohner über wichtige 
gemeindliche Angelegenheiten, insbesondere über Planungen 
und Vorhaben der Gemeinde, die ihre strukturelle Entwicklung 
unmittelbar und nachhaltig beeinflussen oder über Angelegen-
heiten, die mit erheblichen Auswirkungen für eine Vielzahl von 
Einwohnern verbunden sind, zu unterrichten und diese mit ih-
nen zu erörtern. Der Bürgermeister lädt spätestens eine Woche 
vor der Einwohnerversammlung unter Angabe von Ort, Zeit und 
Tagesordnung in ortsüblicher Weise öffentlich zur Einwohnerver-
sammlung ein.
(2) Dem Bürgermeister obliegt die Leitung der Einwohnerver-
sammlung. Er hat im Rahmen der Erörterung den Einwohnern 
in ausreichendem Umfang Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 
Soweit dies erforderlich ist, kann der Bürgermeister zum Zweck 
der umfassenden Unterrichtung Mitarbeiter der Verwaltung und 
Sachverständige hinzuziehen.
(3) Die Einwohner können Anfragen in wichtigen gemeindlichen 
Angelegenheiten bis spätestens zwei Arbeitstage vor der Ein-
wohnerversammlung bei der Gemeinde einreichen. Die Anfra-
gen sollen vom Bürgermeister in der Einwohnerversammlung 
beantwortet werden. Nach dem Bericht des Bürgermeisters sind 
in gleicher Sitzung ebenfalls Fragen zulässig. Diese können nur 
dann in der Sitzung beantwortet werden, wenn der Bürgermeis-
ter bzw. ein Mitarbeiter der Verwaltung sich hierzu in der Lage 
sieht. Andernfalls werden die Fragen in schriftlicher Form in der 
Regel innerhalb von 4 Wochen beantwortet.

§ 5
Vorsitz im Gemeinderat

Den Vorsitz im Gemeinderat führt der Bürgermeister, im Fall sei-
ner Verhinderung sein Stellvertreter.

§ 6
Bürgermeister

(1) Der Bürgermeister wird unmittelbar von den Bürgern der Ge-
meinde gewählt und ist ehrenamtlich tätig.
(2) Der Gemeinderat überträgt dem Bürgermeister neben den 
in § 29 ThürKO aufgeführten Aufgaben die folgenden weiteren 
Angelegenheiten zur selbständigen Erledigung:

1. die Bewirtschaftung der Mittel nach dem Verwaltungshaus-
halt mit den Einschränkungen dieser Hauptsatzung und der 
Geschäftsordnung,

2. die Bewirtschaftung der Mittel nach dem Vermögenshaushalt 
einschließlich der Vergabe von Arbeiten und Leistungen bis 
zu einem Betrag von 10.000 € im Einzelfall,

3. die Bildung von Haushaltsresten,
4. die Stundung von Forderungen im Einzelfall bis zu 5.000 € 

auf die Dauer von bis zu 12 Monaten,
5. wenn nicht im Einzelfall die Angelegenheit für die bauliche 

Entwicklung der Gemeinde von grundsätzlicher Bedeutung 
oder von besonderer Wichtigkeit ist, die Erklärung des Ein-
vernehmens der Gemeinde:
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Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften, die die Ausfertigung und diese Bekanntmachung be-
treffen, können gegenüber der Gemeinde Reichenbach unter der 
Angabe der Gründe schriftlich geltend gemacht werden.
Werden solche Verstöße nicht innerhalb einer Frist von einem 
Jahr nach dieser Bekanntmachung geltend gemacht, so sind die-
se Verstöße unbeachtlich.
Diese Belehrung gilt für die o.g. Satzung.

Amtliche Bekanntmachungen  
der Gemeinde Schleifreisen

Feuerwehrehrungen Schleifreisen
Herzlichen Glückwunsch an alle Kameraden der Freiwilligen 
Feuerwehr Schleifreisen für diverse Beförderungen und Ernen-
nungen.

Besonderen Dank an unseren ehemaligen Ortsbrandmeister Pe-
ter Serfling für die vielen Jahre im Dienst der FFW Schleifreisen.
BM Frau Wulf
Gemeinde Schleifreisen

Öffentliche Bekanntmachung

Absicht der Einziehung eines Teilstücks der Dorfstraße, 
Einfahrt zwischen Hausnummer 39 und 41,

Die Gemeinde Schleifreisen, als Trägerin der Straßenbaulast für 
die Dorfstraße, beabsichtigt, einen Teilbereich der Dorfstraße, 
welcher zwischen den Hausnummern 39 und 41 ähnlich einer 
Einfahrt liegt, einzuziehen. Die anliegenden Grundstücke sind 
weiterhin über die Dorfstraße voll erschlossen. Dem einzuzie-
henden Teilbereich fehlt es an Verkehrsbedeutung.
Dieses Flurstück soll nicht mehr als öffentliche Verkehrsfläche 
zur Verfügung stehen (schraffierte Fläche auf dem Plan).
Es besteht die Möglichkeit, Einwendungen gegen die beabsich-
tigte Einziehung vorzubringen. Diese können schriftlich oder zur 
Niederschrift bei der Gemeinde Schleifreisen, Dorfstraße 54a, 
07629 Schleifreisen erhoben werden.

Sonstige Mitglieder des Gemeinderates, die nicht erwerbstätig 
sind, jedoch einen Mehrpersonenhaushalt von mindestens 3 
Personen führen (§ 13 Abs. 1 S. 4 ThürKO), erhalten eine Pau-
schalentschädigung von 9 € je volle Stunde.
Die Ersatzleistungen nach diesem Absatz werden nur auf Antrag 
sowie für höchstens 8 Stunden pro Arbeitstag (Mo-Fr) und auch 
nur bis 18:00 Uhr gewährt.
(3) Für eine notwendige auswärtige Tätigkeit werden Reisekos-
ten nach dem Thüringer Reisekostengesetz gezahlt.
(4) Für auf Beschluss des Gemeinderates ehrenamtlich Tätige, 
die nicht Mitglied des Gemeinderates sind, gelten die Regelun-
gen hinsichtlich des Sitzungsgeldes, des Verdienstausfalls und 
der Reisekosten (Abs. 1 bis 3) entsprechend.
(5) Die ehrenamtlichen Kommunalwahlbeamten erhalten die fol-
genden monatlichen Aufwandsentschädigungen:
- der ehrenamtliche Bürgermeister 1.050,00 €
- der ehrenamtliche Erste Beigeordnete 180,00 €,
(6) Ist der Bürgermeister länger als 30 Werktage ununterbrochen 
verhindert, seine Dienstgeschäfte wahrzunehmen, erhält der 
Stellvertreter für die Vertretung in der darüber hinaus gehenden 
Zeit monatlich eine Aufwandsentschädigung in Höhe der Auf-
wandsentschädigung des Bürgermeisters. Für jeden angefan-
genen Tag der Vertretung wird ein Dreißigstel der nach Satz 1 
festgesetzten Aufwandsentschädigung gewährt.

§ 10
Öffentliche Bekanntmachung

(1) Die Satzungen und Beschlüsse der Gemeinde Reichenbach wer-
den im amtlichen Verkündigungsblatt der Verwaltungsgemeinschaft 
Hermsdorf - „Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Hermsdorf“ 
- öffentlich bekannt gemacht. Sind Karten, Pläne oder Zeichnungen 
und damit verbundene Texte oder Erläuterungen Bestandteile einer 
Satzung, so kann die öffentliche Bekanntmachung dieser Teile auch 
dadurch erfolgen, dass sie öffentlich ausgelegt werden und auf die 
Auslegung bei der öffentlichen Bekanntmachung der übrigen Teile 
der Satzung in der nach Satz 1 vorgeschriebenen Form hingewiesen 
wird. Die Dauer der Auslegung beträgt vorbehaltlich abweichender 
gesetzlicher Regelungen, zwei Wochen, beginnend mit dem Tag nach 
der Veröffentlichung des Hinweises.
(2) Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzungen des Gemeinderates 
(§ 35 Abs. 6 ThürKO) werden durch Veröffentlichung in den Schau-
kästen „Platz der Deutschen Einheit“ und „Kraftsdorfer Straße (Ab-
zweig Oberndorfer Weg)“ bekannt gemacht.
(3) Für sonstige gesetzlich erforderliche (öffentliche, ortsübliche 
oder amtliche) Bekanntmachungen gilt Abs. 1 entsprechend, so-
fern nicht Bundes- oder Landesrecht etwas anderes bestimmt. Im 
Übrigen findet die Thüringer Verordnung über die öffentliche Be-
kanntmachung von Satzungen der Gemeinden, Verwaltungsge-
meinschaften und Landkreise (Bekanntmachungsverordnung) in 
ihrer jeweiligen Fassung Anwendung.
(4) Ist eine öffentliche Bekanntmachung in der durch Abs. 1 fest-
gelegten Form infolge höherer Gewalt oder sonstiger unabwend-
barer Ereignisse nicht möglich, so erfolgt die Bekanntmachung 
ersatzweise durch Aushang in den Schaukästen am „Platz der 
Deutschen Einheit“ und „Kraftsdorfer Straße (Abzweig Oberndor-
fer Weg)“. Ist der Hinderungsgrund entfallen, wird die öffentliche 
Bekanntmachung nach Abs. 1 unverzüglich nachgeholt.
(6) Satzungen und Bekanntmachungen sollen auch in den Schau-
kästen der Gemeinde am Gemeindebüro, und in der Fabrikstraße 
(Abzweig Ludwigstraße) ausgehangen werden. Diese Aushänge 
stellen jedoch keine öffentliche Bekanntmachung im Sinne der Be-
kanntmachungsverordnung und dieser Hauptsatzung dar.

§ 11
Haushaltswirtschaft

Die Haushaltswirtschaft der Gemeinde wird nach den Grundsät-
zen der Verwaltungsbuchführung (Kameralistik) geführt.

§ 12
Sprachform, Inkrafttreten

(1) Die in dieser Hauptsatzung verwandten personenbezogenen 
Bezeichnungen gelten für Frauen in der weiblichen, für Männer 
in der männlichen Sprachform.
(2) Die Hauptsatzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntgabe in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung vom 04.08.2014 außer Kraft.

Reichenbach, den 26.10.2019
Steingrüber  - Siegel -
Bürgermeister
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Nach Ablauf von 3 Monaten seit dieser Bekanntmachung ist vor-
gesehen, einen Gemeinderatsbeschluss zur Einziehung des o.g. 
ursprünglichen Straßenabschnitts herbeizuführen.
Die Absicht der Einziehung wird hiermit gemäß § 8 Abs. 3 Thü-
ringer Straßengesetz (ThürStrG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14.05.1993, GVBl. 1993,273 zuletzt geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 27.02.2014, GVBl. S. 45, 46 öffent-
lich bekannt gemacht.


